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Verordnung 

der Landesdirektion Leipzig  
zur Bestimmung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung „Vereinigte 

Mulde und Muldeauen“  

Vom 23. Februar 2011 

Auf Grund von § 22a Abs. 6 des Sächsischen Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege (Sächsisches Naturschutzgesetz – SächsNatSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Juli 2007 (SächsGVBl. S. 321), das zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 387, 398) geändert worden ist, und zur 
Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie – FFH-RL) (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368), wird verordnet: 

§ 1
Bestimmung als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 

Die in § 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Städte Grimma, Colditz, Trebsen 
und Wurzen sowie der Gemeinden Bennewitz, Machern und Thallwitz im Landkreis Leipzig 
sowie der Städte Eilenburg und Bad Düben und der Gemeinden Jesewitz, Doberschütz, 
Zschepplin, Laußig und Löbnitz im Landkreis Nordsachsen werden zum Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) bestimmt. Das FFH-Gebiet führt die 
Bezeichnung „Vereinigte Mulde und Muldeauen“ und trägt die landesinterne Nummer 065E. 
Das Gebiet ist in der kontinentalen Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
der Europäischen Kommission mit der EU-Melde-Nummer 4340-302 eingetragen. 

§ 2
Schutzgegenstand 

(1) Das FFH-Gebiet hat eine Größe von etwa 5 905 ha. 

(2) Das FFH-Gebiet besteht aus acht Teilflächen: 1 „Muldetal“, 2 „Bruch Wellaune“, 3 
„Bruch Oberglaucha“, 4 „Kroatenloch und Dögnitzer Mulde“, 5 „Lübschützer Wald“, 6 
„Wachtelberg Dehnitz“, 7 „Döbener Wald bei Schmorditz“ und 8 „Döbener Wald nördlich 
Golzern“. Die Teilfläche 1 umfasst die Vereinigte Mulde und ihre Auen von der 
Eisenbahnbrücke bei Kössern im Süden bis zur Landesgrenze von Sachsen-Anhalt im 
Norden. Die Täler einiger Nebenbäche gehören ebenfalls zur Teilfläche 1. Die Teilfläche 2 
befindet sich zwischen Wellaune und Tiefensee. Sie beinhaltet die Lehmgruben, einen 
Großteil des Grabens aus Tiefensee sowie angrenzende Grünland- und Waldflächen. Die 
Teilfläche 3 erstreckt sich entlang des Glauchaer Baches zwischen Hohenprießnitz und 
Glaucha und reicht im Südwesten bis zur Oberkante der Auenstufe und im Westen bis zur 
Bundesstraße B107. Neben Fließgewässern, dem Elsteich und Wald enthält sie vor allem 
Grünland. Die Teilfläche 4 beinhaltet zwischen Püchau beziehungsweise Lübschütz und der 
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Mulde liegende Altwässer sowie direkt angrenzende Flächen. Das Waldgebiet zwischen der 
Bundesstraße B107 im Südwesten, Lübschütz im Nordwesten und Dögnitz im Nordosten 
bildet die Teilfläche 5. Die Teilfläche 6 enthält den südlich von Wurzen und östlich von 
Dehnitz liegenden Wachtelberg. Die Teilfläche 7 umfasst den Nordteil des Döbener Waldes 
zwischen Schmorditz und der Bundesautobahn A14 sowie den westexponierten Muldehang 
westlich von Schmorditz. Der südliche Teil des Döbener Waldes zwischen Budesautobahn 
A14 und Golzern bildet die Teilfläche 8. Im Süden der Teilfläche 1 grenzt das FFH-Gebiet 
„Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses“ (landesinterne Nummer 237) an. Im Osten der 
Teilfläche 1 grenzen die FFH-Gebiete „Döllnitz und Mutzschener Wasser“ (landesinterne 
Nummer 204), „Lossa und Nebengewässer“ (landesinterne Nummer 198) und 
„Schwarzbachniederung mit Sprottabruch“ (landesinterne Nummer 195) an. 

(3) Im FFH-Gebiet befinden sich nahezu vollständig die Naturschutzgebiete „Wachtelberg-
Mühlbachtal“, festgesetzt durch Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 
9. Dezember 1994 (SächsABl. 1995 S. 29), zuletzt geändert durch Verordnung des
Regierungspräsidiums Leipzig vom 11. April 2007 (SächsABl. SDr. S. S 324), „Vereinigte 
Mulde Eilenburg-Bad Düben“, festgesetzt durch Verordnung des Regierungspräsidiums 
Leipzig vom 20. Dezember 2001 (SächsABl. 2002 S. 144), zuletzt geändert durch 
Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 11. April 2007 
(SächsABl. SDr. S. S 311) und „Gruna“, festgesetzt durch Anordnung des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft vom 30. März 1961 (GBl. DDR II S. 166). 
Weiterhin befindet sich ein Großteil des Naturschutzgebietes „Döbener Wald“, festgesetzt 
durch Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 30. Juli 2004 (SächsABl. S. 860), 
zuletzt geändert durch Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 11. April 2007 
(SächsABl. SDr. S. S 334), im FFH-Gebiet. Außerdem zieht sich das FFH-Gebiet durch die 
Landschaftsschutzgebiete „Thümmlitzwald-Muldetal“, festgesetzt durch Beschluss 68/VIII/84 
des Bezirkstages Leipzig vom 20. September 1984, zuletzt geändert durch Verordnung des 
Landkreises Leipzig zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes „Colditzer Forst“ vom 
15. November 2010 (SächsGVBl. S. 451), „Colditzer Forst“, festgesetzt durch Verordnung
des Landkreises Leipzig vom 15. November 2010 (SächsGVBl. S. 451), „Mittlere Mulde“, 
festgesetzt durch Beschluss 13-3/63 des Rates des Bezirkes Leipzig vom 15. Februar 1963 
(Mitteilungsblatt des Bezirkstages und des Rates des Bezirkes Leipzig Nr. 2), erweitert durch 
den Beschluss 68/VIII/84 des Bezirkstages Leipzig vom 20. September 1984, zuletzt geändert 
durch Verordnung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 22. November 2005 (SächsGVBl. 
S. 315) und „Löbnitz-Roitzschjora“, festgesetzt durch Beschluss 68/VIII/84 des Bezirkstages 
Leipzig vom 20. September 1984. Zudem liegt fast das gesamte FFH-Gebiet im Europäischen 
Vogelschutzgebiet „Vereinigte Mulde“, bestimmt durch Verordnung des 
Regierungspräsidiums Leipzig vom 27. Oktober 2006 (SächsABl. SDr. S. S 274). 

(4) Das FFH-Gebiet ist in einer Übersichtskarte der Landesdirektion Leipzig vom 
23. Februar 2011 im Maßstab 1 : 200 000 als rot schraffierte Fläche und in sieben
Detailkarten der Landesdirektion Leipzig vom 23. Februar 2011 im Maßstab 1 : 10 000 
begrenzt durch eine rote Linie eingetragen. Maßgebend für die Bestimmung des räumlichen 
Geltungsbereiches sind die Außenkanten der Grenzlinien in den Detailkarten. Abweichend 
hiervon sind die Bahnstrecken zwischen Leisnig und Großbothen, zwischen Sermuth und 
Großbothen, zwischen Wurzen und Nerchau sowie zwischen Wurzen und Machern nicht 
Bestandteil des FFH-Gebietes. Die Bundesautobahn A14, die Bundesstraßen B2, B107 und 
die Trasse der ehemaligen B6, die Staatsstraßen S11 und S47 sowie die Kreisstraße K8339 
sind ebenfalls nicht Bestandteil des FFH-Gebietes. Weiterhin sind folgende gemäß der dritten 
Meldetranche sächsischer FFH-Gebiete vom 20. Juni 2002 ausgeschlossene Deichflächen 
nicht Bestandteil des FFH-Gebietes: 
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1. ein etwa 60 Meter langer, den Harthgrundbach querender Deichabschnitt links der
Mulde im Süden von Grimma,

2. ein etwa 690 Meter langer Deich links der Mulde zwischen Rothersdorf und Bach
vom Zufluss des Altenhainer Wassers bis zur deichkreuzenden
Hochspannungsleitung bei „Hohe Ufer“,

3. ein etwa 180 Meter langer Deich links der Mulde östlich des Kuppelberges bei
Pausitz,

4. ein etwa 570 Meter langer Deichabschnitt links der Mulde südlich von Bad Düben
parallel zur südwestlichen Seite der Kiesgrube Bad Düben,

5. ein etwa 360 Meter langer Deichabschnitt links der Mulde zwischen Bad Düben und
Schnaditz von der FFH-Gebietsgrenze nördlich der Kläranlage bis zur FFH-
Gebietsgrenze südöstlich von Altenhof,

6. ein etwa 750 Meter langer, von einem deichnahen Gebäude am Ende des
Muldeweges in östlicher Richtung verlaufender Deichabschnitt links der Mulde
nördlich von Schnaditz,

7. ein etwa 3 750 Meter langer, an der FFH-Gebietsgrenze in der Alten Mulde
nordöstlich von Roitzschjora beginnender und entgegen der Muldefließrichtung bis
zu einem deichnahen Gebäude am Ende des Muldeweges nördlich von Schnaditz
verlaufender Deichabschnitt links der Mulde,

8. ein etwa 3 900 Meter langer, an der FFH-Gebietsgrenze in der Alten Mulde nördlich
von Roitzschjora beginnender und in Muldefließrichtung bis zur nordwestlichen
FFH-Gebietsgrenze nahe des Lober-Leine-Kanals verlaufender Deichabschnitt links
der Mulde.

Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

(5) Die Verordnung mit Karten wird bei folgenden Stellen für die Dauer von zwei Wochen 
nach der Verkündung dieser Verordnung im Sächsischen Amtsblatt zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt: 

– Landesdirektion Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, Raum 435,
– Landratsamt Leipzig, Dienstgebäude Karl-Marx-Straße 22, 04668 Grimma, Haus 1,

Raum 219,
– Landratsamt Nordsachsen, Verwaltungsstandort Eilenburg, Dr.-Belian-Straße 4,

04838 Eilenburg, Haus 4, Raum 384.

(6) Die Verordnung mit Karten ist nach Ablauf der Auslegungsfrist bei der Landesdirektion 
Leipzig zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten niedergelegt. 

§ 3
Erhaltungsziele 

(1) Für das FFH-Gebiet gelten die in der Anlage aufgeführten Erhaltungsziele. 

(2) Maßnahmen, die geeignet sind, die Erhaltungsziele zu erreichen, enthält der 
Managementplan für das FFH-Gebiet 065E – Vereinigte Mulde und Muldeauen (4340-302) 
im Sinne von § 32 Abs. 5 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542). 
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§ 4
Nutzungen 

(1) Weiter zulässig sind insbesondere 

1. die der guten fachlichen Praxis entsprechende land- und fischereiwirtschaftliche
Nutzung sowie die ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Nutzung,

2. die Unterhaltung der Gewässer und Maßnahmen der regelmäßigen Unterhaltung an
Deichen und sonstigen Hochwasserschutzanlagen,

3. der Betrieb, die Nutzung, die Unterhaltung und die Instandsetzung von
Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen, Talsperren,
Hochwasserrückhaltebecken, Versorgungs- und Fernmeldeleitungen sowie
bestehender Gebäude und sonstiger Einrichtungen,

4. renaturierende und strukturverbessernde Maßnahmen an Fließgewässern zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie,

5. die Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen und Wegen,
6. die Nutzung des Gebietes durch die Öffentlichkeit in der bisherigen Art und im

bisherigen Umfang,
7. die sonstige bisherige Nutzung der Grundstücke,

soweit hierdurch nicht das Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 
Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann oder soweit nicht anderweitige 
Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

(2) Ist eine erhebliche Beeinträchtigung des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteilen zu befürchten, prüft die Naturschutzbehörde, ob die 
Erhaltungsziele durch vertragliche Vereinbarungen erreicht werden können. Wenn eine 
einvernehmliche Lösung innerhalb angemessener Frist nicht zu erreichen ist, trifft die untere 
Naturschutzbehörde die erforderlichen Anordnungen gemäß § 3 Abs. 2, § 33 BNatSchG. Für 
die Bemessung der Frist und die anzuwendenden Verwaltungsschritte sind die Erheblichkeit 
der Beeinträchtigung und die Möglichkeiten zur Wiederherstellung der betroffenen 
Erhaltungsziele zu berücksichtigen. 

(3) Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, insbesondere des 
Hochwasserschutzes, sind zu beachten (Artikel 6 Abs. 4 der FFH-RL). 

§ 5
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist gemäß § 2 Abs. 5 in Kraft. 

Leipzig, den 23. Februar 2011 

Landesdirektion Leipzig 
Dr. Feist  
Vizepräsident  

Übersichtskarte 

Anlage 
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Anlage 
(zu § 3 Abs. 1) 

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes „Vereinigte Mulde und Muldeauen“ 

1. Erhaltung eines mitteleuropäisch bedeutsamen, collinen bis planaren Flusslaufes mit
überwiegend naturnaher Fließgewässerdynamik, einschließlich eines naturnahen Auengebietes
mit seinem naturraumtypischen, funktional zusammenhängenden, reich strukturierten
Lebensraumkomplex. Er setzt sich insbesondere aus Flusslauf, Altwässern, großflächigen
Grünlandbereichen, Auenwäldern und bedeutsamen Laubwaldkomplexen der Hang- und
Hochflächen sowie der Seitentäler des Muldetales und Felsbereichen zusammen.
Wertbestimmende Elemente des Gebietes sind zudem die strukturreichen und naturnahen
Nebenbäche der Mulde und deren Auen mit kleinen Teichen und bachbegleitenden Erlen-
Eschen-Wäldern.

2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet
vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang I
der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen
Artenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen
Lebensräume, die für die Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume des
Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind.

Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2007:

Flächengrößen der 

Erhaltungszustände 
Lebensraumtyp (LRT) 

EU-Code und Kurzbezeichnung 
A B C 

Einheit 

3150 Eutrophe Stillgewässer 1,43 59,17 3,45 ha 
3260 Fließgewässer mit Unterwasservegetation 6,68 ha 
3270 Flüsse mit Schlammbänken 138,44 191,23 17,82 ha 
6210 Kalk-Trockenrasen 0,36 ha 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 1,33 ha 
6440 Brenndolden-Auenwiesen 0,80 ha 
6510 Flachland-Mähwiesen 1,97 237,40 5,45 ha 
7220* Kalktuff-Quellen 100 m² 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,22 ha 
8230 Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation 1,34 ha 
9110 Hainsimsen-Buchenwälder 15,28 ha 
9130 Waldmeister-Buchenwälder 20,56 1,61 ha 
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder 29,35 ha 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 74,35 1,41 ha 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder 1,39 ha 
91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder 87,43 ha 
91F0 Hartholzauenwälder 106,28 ha 
* prioritärer Lebensraumtyp 

Als großes flussbegleitendes FFH-Gebiet Sachsens kommt der Vereinigten Mulde eine äußerst 
wichtige Kohärenzfunktion zu. Ihr vergleichweise geringer Ausbaugrad, welcher auf weiten 
Strecken die typische Dynamik eines Tieflandflusses zulässt, bewirkt, dass der Lebensraumtyp 
Flüsse mit Schlammbänken (LRT 3270) derzeit sachsenweit nur hier im hervorragenden 
Erhaltungszustand vorkommt. Für diesen Lebensraumtyp, der regional typisch vor allem aus 
Kieshegern besteht, hat das Gebiet nationale Bedeutung. Ein landesweit hoher Stellenwert 
kommt den ebenfalls an natürliche Auendynamik gebundenen Weichholzauenwäldern, 
Hartholzauenwäldern und Altwässern zu. Mit einem Vorkommen von insgesamt fast 50 Hektar 
ist es das mit großem Abstand bedeutendste Gebiet der seltensten Ausbildungsform des 
prioritären Erlen-Eschen- und Weichholzauenwaldes (LRT 91E0*) im Freistaat Sachsen. 
Insbesondere die Fläche am Südrand von Wedelwitz ist auf Grund ihres Strukturreichtums und 
ihrer Flächengröße hervorzuheben. Das FFH-Gebiet weist sachsenweit die meisten Altwässer 
mit dem zweitgrößten Flächenanteil dieser Ausbildungsform der Eutrophen Stillgewässer (LRT 



3150) auf. Floristisch besonders wertvoll ist der Loreleifelsen (LRT 8230) am Kluftberg in der 
Muldeschleife bei Bahren, der einen großen Bestand des in Sachsen vom Aussterben 
bedrohten Blassen Habichtskrautes (Hieracium schmidtii) und der gefährdeten Felsen-
Zwergmispel (Cotoneaster integererrimus) aufweist. Überregional bedeutsam sind ebenfalls die 
Standorte besonders seltener Pflanzenarten auf den drei kleinen Halbtrockenrasen (LRT 6210). 
Im Flächennaturdenkmal „Wüste Kirche“ südwestlich von Nemt kommt zum Beispiel der stark 
gefährdete Große Ehrenpreis (Veronica teucrium) vor und im Naturschutzgebiet „Wachtelberg-
Mühlbachtal“ befindet sich der einzige sächsische Standort der Gewöhnlichen Küchenschelle 
(Pulsatilla vulgaris). 

3. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet
vorkommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse
gemäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL.

Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2006:

vorkommende 

Erhaltungszustände Art Habitattyp 

A B C 

Säugetiere 
Reproduktionshabitat1 x 
Nahrungshabitat2 x x x 

Biber (Castor fiber) 

Wanderbereich3 x 
Reproduktionshabitat4 x 
Nahrungshabitat5 x x 

Fischotter (Lutra lutra) 

Wanderbereich (Migrationskorridor)6 x x 
Großes Mausohr (Myotis myotis) Jagdhabitat7 x 
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) Jagdhabitat (Jagdhabitat/Sommerquartierkomplex)8 x 
Fische 
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) Reproduktionshabitat9 x 
Europäischer Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) ohne Bewertung 
Rapfen (Aspius aspius) Reproduktionshabitat10 x 
Steinbeißer (Cobitis taenia) Habitatfunktion unbekannt x 
Amphibien 
Kammmolch (Triturus cristatus) Reproduktionshabitat11 x x 
Rotbauchunke (Bombina bombina) Reproduktionshabitat12 x x 
Libellen 
Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) Reproduktionshabitat13 x 
Schmetterlinge 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(Maculinea nausithous) 

Habitatfunktion unbekannt 
x 

Käfer 
Eremit (Osmoderma eremita)* Reproduktionshabitat14 x 
Heldbock (Cerambyx cerdo) Reproduktionshabitat15 x x 
Hirschkäfer (Lucanus cervus) Reproduktionshabitat16 x 
* prioritäre Art 

Die Vereinigte Mulde gehört zum Hauptverbreitungsgebiet des Bibers (Castor fiber) in Sachsen. 
Vor allem im nördlichen Teil sind fast alle geeigneten Habitate aktuell besetzt und haben als 
Reproduktionszentren für die Wiederausbreitung des Bibers landesweite Bedeutung. Außerdem 
handelt es sich landesweit um eines der wichtigsten FFH-Gebiete für den Heldbock (Cerambyx 
cerdo). Im Teufelswinkel südlich von Eilenburg wurde eines der wenigen sehr gut erhaltenen 
Habitate im Freistaat Sachsen kartiert. Auch hinsichtlich Flächengröße und Anzahl der Habitate 
hat das Gebiet für den Heldbock einen hohen Stellenwert. Das Vorkommen des Hirschkäfers 
(Lucanus cervus) weist vor allem aus Kohärenzgesichtspunkten eine überregionale Bedeutung 
auf. Für die primär auentypische Rotbauchunke (Bombina bombina), die sich hier nahe der 
Westgrenze ihres Verbreitungsgebietes befindet und in den letzten Jahren starke Rückgänge 
zu verzeichnen hatte, sind die verbliebenen Habitatflächen des Gebietes von entscheidender, 
überregionaler Bedeutung. Der kleine Bestand des Steinbeißers (Cobitis taenia) in der Lossa ist 



sehr wertvoll und landesweit bedeutsam, weil es sich offensichtlich um ein isoliertes 
Einzelvorkommen mit Reliktcharakter handelt. Das Gebiet weist das größte Nahrungshabitat 
des Fischotters (Lutra lutra) in Westsachsen im sehr guten Zustand auf. 

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der
Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und
Habitatflächen des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das
Gebiet sowie der Gewährleistung funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems
NATURA 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten der Kohärenzforderung der FFH-RL
entsprochen wird.

1 natürliche oder naturnahe Ufer von Gewässern mit dichter Vegetation und an Weichholzarten reichen Gehölzsäumen 
(vor allem Pappel, Weide, Schwarzerle, Birke), insbesondere störungsarme Abschnitte langsam strömender 
Fließgewässer und Fließgewässersysteme mit ihren Auenlebensräumen (Altwasser, Überschwemmungsräume), 
Gewässer in Niedermoorgebieten und stillgelegte wassergefüllte Restlöcher des Braunkohlebergbaus 

2 wasserpflanzenreiche Gewässerabschnitte sowie Ufer von Gewässern mit dichter Vegetation und an Weichholzarten 
reichen Gehölzsäumen 

3 in der Regel entlang von Gewässern 
4 großräumig vernetzte aquatische Lebensräume (Fließgewässersysteme, Seenplatten, Teichgebiete, Moore, 

Grabensysteme der Niederungen und ähnliches) und angrenzender Landlebensraum jeglicher Art; wichtig sind 
kleinräumig wechselnde Uferstrukturen, Ruhezonen und Nahrungsangebot 

5 Gewässer und deren Uferpartien mit geeignetem Nahrungsangebot (Fische, Amphibien, Vögel, Säugetiere, Insekten 
und andere) 

6 in der Regel entlang von Gewässern, aber auch größere Strecken über Land 
7 überwiegend geschlossene Waldgebiete mit gering ausgeprägter Strauch- und Krautschicht, relativ freiem Luftraum 

bis in 2 Meter Höhe und gutem Zugang zum Boden; vorzugsweise unterwuchsarmer Laubwald, aber auch Misch- 
und Nadelwälder 

8 naturnah strukturierte Wälder und strukturreiche parkähnliche und halboffene Landschaften mit Hecken, Baumreihen 
und Feldgehölzen mit natürlichen Spaltenquartieren an Bäumen (vor allem stehendes Totholz und rindengeschädigte 
Bäume) als Jagdhabitat und zugleich auch Reproduktionshabitat 

9 stehende und langsam fließende sommerwarme pflanzenreiche Gewässer (flache Kleingewässer, Teiche, kleine 
Seen, Grabensysteme, Flachlandbäche und -flüsse der Brassenregion und deren Altwässer) mit weicher, 
sandig/schlammiger Gewässersohle und Vorkommen von Großmuscheln (Arten der Gattung Unio, Anodonta, 
Pseudanodonta) als Wirtstiere für Eier und Larven 

10 rasch strömende, größere Fließgewässer und Ströme (ab Barbenregion abwärts) 
11 Gewässer mit reich strukturiertem Gewässerboden und mäßig bis gut entwickelter submerser und emerser 

Vegetation, aber auch freiem Raum zum Schwimmen (Teiche und Altwässer, Restgewässer in Ton-, Kies- und 
Sandgruben sowie Steinbrüchen, häufig auch größere und tiefere Gewässer in sonnenexponierter Lage) sowie 
umgebende Landhabitate im Sommerlebensraum, die zum Teil auch als Überwinterungshabitate dienen (vor allem in 
Gewässernähe liegende feuchte Gehölze und Wälder) 

12 flache, gut besonnte, mindestens stellenweise reich mit Tauch- und Schwimmpflanzen ausgestattete, mittelgroße bis 
große Standgewässer sowie umgebende Landhabitate im Sommerlebensraum, die zum Teil auch als 
Überwinterungshabitate dienen (vor allem in Gewässernähe liegende Bereiche mit Nagerbauten, Erdspalten 
beziehungsweise sonstigen geräumigen Hohlräumen im Erdreich) 

13 Mittelläufe naturnaher Bäche und Flüsse mit sandig-kiesigem Substrat, mäßiger Fließgeschwindigkeit, geringer 
Wassertiefe und geringer Verschmutzung sowie abschnittsweiser Beschattung durch Ufergehölze 

14 alte anbrüchige und/oder höhlenreiche Laubbäume mit feuchtem Mulm (insbesondere Eichen, Linden, Rotbuchen 
aber auch in Obstbäumen, Ulmen, Weiden, Kastanien und andere) in lichten Laubwäldern mit hohem Totholzanteil 
(vor allem Mittelwälder, Hartholzauen, Hutewälder); in der Kulturlandschaft ersatzweise alte Streuobstbestände, 
Kopf- und Schneitelbäume sowie Baumreihen im Bereich historischer Teichanlagen, in Parkanlagen, Alleen bis hin 
zu Solitärbäumen 

15 Alteichenbestände in lichten naturnahen Laubmischwäldern und Waldrändern, Hartholzauen, alte Hudewälder, 
Parkanlagen, Alleen und Einzelbäume 

16 naturnahe, lichte und wärmebegünstigte Laubwaldbestände mit einem hohen Anteil an alten und absterbenden 
Bäumen, vor allem Eichenwälder, Eichen-Hainbuchenwälder und Kiefern-Traubeneichenwälder, teilweise auch 
Parkanlagen und Obstwiesen; bevorzugte Entwicklungsbäume sind Eichen, daneben auch andere Baumarten bis hin 
zu Obstgehölzen 
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